Stadtverband ,,Dresdner Gartenfreunde“e. V. Stand 07.12.2025
Bauordnung

ANLAGE E
MERKBLATT FUR BAUANTRAGE UND BAUANZEIGEN AN DEN
KLEINGARTNERVEREIN

Die Vereinsvorstande tragen die Verantwortung fur die Erhaltung des Kleingartencharakters der
Anlage. Daran sind Flachennutzung und Baugeschehen in Kleingarten und Anlagen zu
orientieren:

e Gartnerische Nutzung ¢ Anbau von Obst und Gemuse auf mind. einem Drittel der Flache
Hochbeete, Friuhbeete, Gewachshaus, Komposter
e Erholungsnutzung ¢ alle anderen Pflanzflachen, Flachen fur Badebecken,
Spielgerate, Trampoline, Miniaturlandschaften (Biotope,
Modellbahn, ...)
e Laube und Nebenanlagen ¢ Laube, Freisitz, An- und Nebenbauten, Wege, befestigte
Flachen

Flr zulassige bauliche Anlagen gem. BKleingG und RKO des LSK in Kleingarten, hat der
Stadtverband den Vorstanden das Erlaubnisrecht erteilt. Auf Verlangen sind dem Stadtverband
als Zwischenpachter oder Eigentimer eines Gartengrundstucks, die vollstandigen
Bauunterlagen fur Gebaude sowie Entwasserungsanlagen in Parzellen vorzulegen.

Sofern Vereine eigene Bauordnungen beschlieBen, konnen sie groBere Grenzabstande
definieren, die Aufstellung einzelner Gerate weiter einschranken oder untersagen,
vereinsrelevante Fristen der Situation anpassen sowie Kosten des vereinsinternen
Antragsverfahrens festlegen.

Bei allen Entscheidungen liber Bauantridge oder zur Bewertung von Bauanzeigen ist zu
sichern, dass

e kein Unterpachter Beeintrachtigungen durch RegelverstdBe seiner Nachbarn erleiden
darf und

o der Gesamteindruck der Parzelle einem Kleingarten entspricht; Erholungsbereiche
sollten soweit mdglich, zusammengefasst werden.

Die Errichtung von Gebauden und anderen baulichen Anlagen setzt voraus:
Bauantrag E.1 fiir Gartenlauben, Uberdachungen, Terrassen, Gewachshauser

e Gartenlauben max. 24 m? Grundflache incl. iberdachtem Freisitz

e Terrassen mit wasserdurchladssigem Unterbau

e Gewachshauser

e Uberdachungen:

e nurinVerbindung mit der Laube und

e wenn die Grundflache der Laube incl. der Uberdachung, 24 m? nicht {iberschreitet und
e wenn es keine weiteren Gebaude auBer einer Laube im Kleingarten gibt
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Bauanzeige E.2flrderkleingartnerischen Nutzung dienende bauliche Kleinanlagen

E.3 fur der Erholung dienende Kinderspielgerate, transportable Badebecken,
Trampoline, Partyzelte, Miniaturlandschaften

Inhalt der schriftlichen Bauanzeige

1. Datum der Bauanzeige und der geplanten Realisierung

2. Beschreibung des Vorhabens unter Angabe der vorgesehenen Materialien

3. Parzellenplan mit Angaben tber GroBe der geplanten baulichen Anlage mit
Grenzabstanden

Sofern das Vorhaben gegen Bestimmungen dieser Ordnung oder Vereinsbeschlusse verstoBt,
kann der Vorstand unabhangig davon, ob mit der Realisierung bereits begonnen wurde, jederzeit
Widerspruch dagegen einlegen und die Einhaltung geltender Bestimmungen/Beschllsse
durchsetzen.
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ANLAGE E.1
ANTRAG ZUR ERRICHTUNG/VERANDERUNG EINER GARTENLAUBE,
UBERDACHUNG/GANZJAHRIGER PAVILLON, TERRASSE, GEWACHSHAUS

Kleingartnerverein

Pyt eeetetn e eeeettna e eeeeteaaaa. e eeetttaaaaa e e ee bt b a e eeteeta e e e et tataa e e et taa e eeetennaeeeeeeennan “e. V.
Bauherr/Unterpachter

Name, Vorname: Telefon:

Parzellennummer: Nachbarparzellen Nr.:
Vorhaben
] Laubenneubau/-erweiterung 1 Laubenumbau/-sanierung ] Gewachshaus
[ Terrasse O Uberdachung/ganzjahriger Pavillon [J sonstiges

Geplanter Baubeginn: ...
Voraussichtliches Bauende: ...............

Teile des Baues Baustoffe, Bauteile, Bauarten

Grundung (Fundamentart
und beabsichtigte Starke)

Einsatz von Fertigteilen

Selbstbau (stat.
Berechnung

beifligen)

tragende Teile (z. B. Wande)

Decken

Tragwerk des Daches

Statik fur Dach- oder
Fassadenbegrinung

Dachhaut

Bauordnung Stadtverband
Stand: 2025-12-07



Stadtverband ,,Dresdner Gartenfreunde“e. V. Stand 07.12.2025
Bauordnung

Fenster

Tdren

Anlagen:

o Parzellenplan mit AbstandsmaBen zu Gehdlzen und baulichen Anlagen, insbes. Medien
o bemaBte Bauzeichnung mit Drauf-, Vorder- und Seitenansicht
o Herstellerunterlagen bei Fertigteillauben/Gewachshausern/Uberdachungen/Pavillons

Fiir die Verkehrssicherung haftet der Bauherr.

Datum: Antrag erhalten am:

Name/Unterschrift des Bauherrn Unterschrift des Vorstandes

Der Antrag ist ab dem Datum der erteilten Freigabe fiir die Dauer von einem Jahr giiltig,
sofern der Antragsteller keinen hiervon abweichenden Baustart angegeben hat. Wird ein
abweichender Baustart benannt, gilt der Antrag ein Jahr ab dem angegebenen Baustart.
Verstreicht die jeweilige Frist ohne Baubeginn, verliert der Antrag seine Giiltigkeit und ist
erneut vollstandig zu stellen.

Der Abschluss der Arbeiten ist dem jeweils verantwortlich Freigebenden unverziiglich
anzuzeigen.
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Bearbeitungsvermerk/Bescheid des Vorstandes

Antrag entgegengenommen am

Bauverantwortlicher

Stellungnahme/Empfehlung:

DatUm/UNTErSC I . et e e e e e e e anas

Vereinsvorstand
Der Vorstand stimmt dem Bauantrag mit folgenden Auflagen zu:

Verbindlicher Fertigstellungstermin: e e

Unterschrift des vertretungsberechtigten Vorstandes:

Beschluss lt. Protokoll der Vorstandssitzung vom: oo eeeeeeeseraeeeas
Datum: .o Bescheid erhalten am: .....cooeveciiiiiniiiiiiiinieinnnns
Name/Unterschrift des Vorstandes Unterschrift des Bauherrn/Unterpachters
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Bestatigung der ordnungs- und antragsgemaBen Bauausfiihrung
1. Folgende Kontrollen sind durchzufiihren:
a. Fundamentam ... b. Rohbau am ... c. Abschluss des Vorhabens am ...

2. Ergebnisse der Kontrollen:

1 Nachkontrolle erforderlich, Termin: ...
L] Auflagen wurden erfillt, Bau kann fortgesetzt werden (Datum/Sign. Bauverantwortlicher)

ZU D AUTLAZEN/TEIMINE: ... et e e e e e teeeta e e tate e et see e sranssannssasnssssnsennnaeen

1 Nachkontrolle erforderlich, Termin: ...
L1 Auflagen wurden erfiillt, Bau kann fortgesetzt werden (Datum/Sign. Bauverantwortlicher)

ZU C.: AUTLAZEN/TEIMINE: et et ee e tte e et e et eestte e s aaeeseaanseaaessaensasnssesnnsesnnssees

[0 Nachkontrolle erforderlich, Termin: ...
3. Abschluss des Bauvorhabens
Durch den Vereinsvorstand werden bestatigt:

[ ordnungs- und antragsgemaBe Bauausfihrung
1 Wiederherstellung der Gemeinschaftsflachen
[ Erledigung aller Folgearbeiten

Die vollstandigen Unterlagen sind so lange aufzubewahren, wie diese bauliche Anlage besteht.
Datum: ...

Unterschrift Vereinsvorstand Unterschrift Bauverantwortlicher Unterschrift Bauherr
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ANLAGE E.2
ANZEIGE ZUR ERRICHTUNG BAULICHER KLEINANLAGEN

Unter Beachtung nachstehender Festlegungen konnen, der kleingartnerischen Nutzung
dienende, bauliche Kleinanlagen errichtet werden, wenn:

— Vereinsbeschlusse die Errichtung nicht verbieten

— inder Rahmenkleingartenordnung des LSK festgelegte Grenzabstande von mind. 1
Meter grundsétzlich eingehalten werden

— die Errichtung ohne Verwendung von Beton erfolgt

Sicht- und Windschutz am Sitzplatz
Ein Rankgerust kann am Sitzplatz mit einer Maximalhdéhe von 2 m errichtet werden.

Der Aufstellort ist so zu wahlen, dass der, gem. Anlage 3 der Rahmenkleingartenordnung des
LSK geforderte Grenzabstand fur das Pflanzgut, eingehalten werden kann. Eine Verwendung
blickdichter Wande ist grundsatzlich nicht gestattet. Im Einzelfall kann der Vereinsvorstand
die Errichtung festlegen oder vorubergehend dulden, um z. B. nachbarschaftliche
Auseinandersetzungen einzudammen.

Diese bleiben bei Pachterwechsel ohne Bewertung und sind vor Neuverpachtung zu
beseitigen.

Zaun

Die Hohe istvom Vereinsweg bis zum oberen Zaunabschluss festzustellen und darf innerhalb
der Kleingartenanlage 1,20 m nicht Uberschreiten. Material und Ausfuhrung sollen sich nach
der anlagentypischen Gestaltung richten und kénnen vom Vorstand vorgegeben werden.
Eine Kante (sog. Zarge) unter dem Zaun ist nur zulassig,
— umden Weg in seiner Form zu halten
— einen Héhenunterschied zwischen Weg und Kleingarten abzufangen oder
— einer moglichen Bodenerosion vorzubeugen.
Zwischen einer sog. Zarge und dem Zaun ist ein Abstand zu wahren, der es Kleintieren (z. B.
Kroten, Igel) ermdglicht, zwischen Wegen und Garten zu wechseln

Hauptweg
Er dient innerhalb des Kleingartens vorrangig der ErschlieBung der Laube und ist auf einem
wasserdurchlassigen Untergrund in angemessener Starke zu verlegen.
Zusatzliche Wege sollen zu keiner weiteren Versiegelung der Parzelle fuhren.

Rankhilfen: Rankgeriste, Rosenbdgen
Rankhilfen sind so zu setzen, dass eine Beschattung der Anbauflache des Nachbarn
vermieden und der Einblick in die Parzelle nicht verhindert wird. Die Verankerung im Boden

kann durch Einschlaghulsen erfolgen, eine Abweichung zum festgelegten Grenzabstand ist
zuldssig, wenn die Rankhilfe die Gartenpforte begrenzt und Nachbarfldchen nicht
beeintrachtigt werden.
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Hochbeete, Friuhbeetkasten, Folienzelte, Tomatendacher, wenn diese uUber eine Gartensaison
hinaus bestehen sollen

Sie konnen in einer, dem Garten angemessenen GroBe errichtet werden. Ein Fundament
oder Ausfuhrung mit massivem Mauerwerk ist nicht zulassig, die Verwendung belasteter
Materialien (Bitumen, Altol, Asbest) ist verboten.
Kunststoffe unterliegen einem starken VerschleiB. Sie sind unverzliglich aus dem
Kleingarten zu entsorgen, wenn sie ihre Funktion nicht mehr erfillen konnen und in
Kleinteile zerfallen

ortsfeste Komposter
Sie sind so anzulegen, dass Gartennachbarn nicht belastigt werden. Ein Fundament ist nicht
zulassig, der Kompost soll auf dem offenen Boden stehen und einen Austausch von
Mikroorganismen zulassen (Bodenschluss).

Geratekiste, -schrank, Unterstand Héhe max. 1,3 m
handelsublich, ohne Fundament, in Verbindung mit der Laube/Terrasse
(Unterstand Anlage F)

Der Verein kann die Beseitigung dieser baulichen Anlagen verlangen, wenn die Errichtung
gegen oben genannte Festlegungen oder Vereinsbeschliisse verstoBt.
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ANLAGE E.3

ANZEIGE ZUR ERRICHTUNG TRANSPORTABLE BADEBECKEN, SAISONAL
AUFGESTELLTE PARTYZELTE, KINDERSPIELGERATE, TRAMPOLINE UND
MINIATURLANDSCHAFTEN (GANZJAHRIG)

Eine Errichtung ist nur zuldssig, wenn

— mind. ein Drittel der Gartenflache zum Anbau von Obst und Gemuse genutzt wird

— keine Vereinsbeschlusse die Errichtung/Nutzung nachstehender Dinge untersagen

— einverbindlicher Mindestabstand von 1 m zur Gartengrenze eingehalten wird
Die Nutzung dieser Gerate und Gestaltungselemente ist Bestandteil der Erholungsnutzung, wie
auch Rasen, Blumenbeete, Zierstrducher, Hecken und Biotope.
Die Erholungsflache soll ein Drittel der Gartenflache nicht Giberschreiten.

Alle Gerate sind mit geeigneten Mitteln zu sichern, so dass bei Sturm keine Gefahrdung von
ihnen ausgeht. Auf den Einsatz von Beton ist soweit mdglich zu verzichten.

Dem Unterpachter obliegen die Verkehrssicherungspflicht und Aufsichtspflicht bei Nutzung der
Gerate. Vorstand und Verein werden von jeglicher Haftung, auch gegentber Dritten, freigestellt.
Es sind die im Verein sowie auf Grund kommunaler Ordnungen geltende Ruhezeiten zu
beachten.

Folgende spezifische Bedingungen sind einzuhalten:

transportable Badebecken
In der Anzeige zur Aufstellung sind das Modell und die BeckengroBe (HxBxT, DxH, oder
Fassungs-vermogen/Hohe) anzugeben. Zulassig sind 3 m® Fassungsvermégen und
Gesamthohe 0,6 m, bei einem Fillstand von 0,50 m, dies entspricht einem zulassigen

Durchmesser bis 2,76 m. Der Beckeninhalt darf nicht mit chemischen Produkten versetzt
werden und ist bei Verschmutzung ordnungsgeman zu entsorgen. Bei Nutzung einer Pumpe
ist diese so zu installieren, dass von deren Betrieb keine Gerauschbelastigung ausgeht.
Es ist nicht gestattet, die Aufstellflache mit einem Fundament zu versehen oder zu
umbauen. Nach Ende der Gartensaison ist das Becken zu entfernen.
Das Beflllen kann durch den Verein untersagt werden, wenn die Wasserversorgung der
Anlage oder die Rechtslage dies erfordern.

saisonal aufgestellte Partyzelte
Es ist nur ein transportables Partyzelt ohne Fundament oder Betonverankerung zuldssig, das
je nach Witterung sowie auBerhalb der Gartensaison zu entfernen ist.

saisonal aufgestellte Trampoline
Dem Vorstand sind mit dem Parzellenplan auch Modell und GroBe des Trampolins, sowie
die vorgesehene Verankerung im Boden mitzuteilen. Die maximale GroBe des Trampolins
darf einen Durchmesser von 2 m bzw. eine Grundfliche von 3,20 m? nicht iberschreiten.
Trampoline sind nach der Gartensaison abzubauen.
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Spielgerate
Solange Kinder regelmaBig die Parzelle nutzen, konnen altersgerechte Spielgerate
aufgestellt werden. Werden diese selbst hergestellt, sind bevorzugt naturliche, heimische
Materialien zu verwenden. Folgende GerategroBen sollen nicht Uberschritten werden:

1. Spielhaus 2 m® Grundflache

2. Baumhaus/Stelzenhaus 2m? Grundflache, Hohe der Bodenplatte max. 2,0 m
3. Schaukel Pendel bis max. 1 m vor Gartengrenze

4. Sandkasten nur oberirdisch

Alternativ kbnnen andere Spielgerate errichtet werden, die die genannten GroBen nicht
uberschreiten sollen. Alle Gerate sind zurickzubauen, wenn keine regelmaBige Nutzung
erfolgt.

Miniaturlandschaften

e Feucht- oder Trockenbiotop— Gartenteich incl. flacher Uferzone bis 8 m?,
Tiefe bis 1,1 m,

e Modellbahnen, u. a. Miniaturlandschaften sind wasserdurchlassig zu gestalten

Sie konnen in der Parzelle bleiben, wenn der nachfolgende Pachter sich ausdriicklich zur
Ubernahme bereit erklart. Die Anlage sowie Ubergabe von Schotterbeeten sind
unzuléassig.
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Parzelle Nr.: Dresden,

den

Name des Pachters:

BAUANZEIGE

fur die Errichtung kleingartnerischer Nutzung dienender baulicher Kleinanlagen

(zutreffendes bitte ankreuzen)

In Beachtung der Anlagen E.2 und E.3 der Bauordnung des Stadtverbandes
,Dresdner Gartenfreunde® e.V. plane ich die Errichtung folgender Kleinanlage. Mit
der Bauausfuhrung wird erst begonnen, nachdem der Vorstand die Bauanzeige
gegengezeichnet hat.

Geplante Realisierung bis (Datum)

I:I Sicht- bzw. Windschutz

I:I Bauart: I:I Hohe:

Achtung max. 1,80 m

Grenzabstande entsprechend Rahmenkleinkartenordnung Anlage 3 werden

I:I eingehalten!
Zaun

I:I Neubau I:I Bauart/
I:I Reparatur / Werterhalt Material
I:I Hauptweg
I:I Neubau I:I Bauart /
I:I Reparatur / Werterhalt Material
I:I Rankahilfe I:I handelsiiblich I:I Eigenbau
I:I Rank Geriist I:I Hoéhe
I:I Rosenbogen Bauart

/ Material
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I:I Hochbeet I:I Frithbeetkasten I:I Folienzelt

I:I Tomatendach Bauart/
Material

Grenzabstande entsprechend Rahmenkleinkartenordnung Anlage 3 werden
eingehalten!

I:I ortsfester Komposter I:I handelsiiblich I:I

Eigenbau

Bauart/

Material

Grenzabstande entsprechend Rahmenkleinkartenordnung Anlage 3 werden

I:I eingehalten! I:I I:I

Geratekiste, Schrank handelsiiblich
Eigenbau
Unterstand Bauart/
Material

I:I Sonstige Bauwerke

I:I Beschreibung |

I:I Material / Bauart |

tranhsportables Badebecken

I:I BeckengroBe (HxBxT, DxH oder Fassungsvermégen)

I:I saisonales aufgestelltes Partyzelt

I:I saisonales aufgestelltes Trampolin
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’_‘ Spielgerite

Spielhaus Baumhaus I:I / Stelzhaus  Schaukel I:I

[ ]
I:I Sandkasten I:I Hohe / Breite

I:I sonstige Beschreibung

Miniaturlandschaften I:I Trockenbiotop

Feuchtbiotop / Gartenbereich (flache Uferzone, max. 8m?, bis 1,1 m tief)

L1

Diese konnen in der Parzelle verbleiben, wenn der nachfolgende Pachter sich ausdriicklich

zur Ubernahme bereit erklart!

I:I Mauern I:I Ausgleich von Héhenunterschieden

I:I Material / Bauart

I:I Hohe / Breite

Mit der Unterschrift bestatigt der Pachter die Einhaltung der in der
Rahmenkleingartenordnung des Landesverbandes Sachsen der Kleingartnere.V.
vom 15.November 2019 und der Bauordnung des Stadtverbandes ,,Dresdner
Gartenfreunde“ e.V.vom 10.11.2025 erlassenen Vorschriften.

Der Antrag ist ab dem Datum der erteilten Freigabe fiir die Dauer von einem Jahr
giltig, sofern der Antragsteller keinen hiervon abweichenden Baustart
angegeben hat. Wird ein abweichender Baustart benannt, gilt der Antrag ein
Jahr ab dem angegebenen Baustart. Verstreicht die jeweilige Frist ohne
Baubeginn, verliert der Antrag seine Giiltigkeit und ist erneut vollstandig zu
stellen.

Der Abschluss der Arbeiten ist dem jeweils verantwortlich Freigebenden
unverziiglich anzuzeigen.

Unterschrift Pachter Genehmigung erteilt
Unterschrift Vorstand

Bauordnung Stadtverband
Stand: 2025-12-07




	1. Geltungsbereich
	2. Rechtliche Grundlagen
	3. Gebäude und Bauliche Anlagen
	3.1 Maße und Ausstattung einer Gartenlaube

	4.  Zuständigkeiten
	4.1 Antragsteller
	4.1.1 Pächter bei Vorhaben im Kleingarten (Anlage E)
	4.1.2 Vorstand des Kleingärtnervereins bei Vorhaben auf Gemeinschaftsflächen

	4.2 Antragsempfänger
	4.2.1 Vorstand des Kleingärtnervereins
	4.2.2 Vorstand des Stadtverbandes
	4.2.3 Bauamt
	4.2.4 Umweltamt (Untere Wasserbehörde)
	4.2.5 Stadtentwässerung Dresden GmbH
	4.2.6 SachsenEnergie AG (siehe Punkt 4.2.7.)
	4.2.7 SachsenNetze GmbH


	5. Bestandsschutz nach § 20 a Nr. 7 BKleingG
	5.1   Nachweis
	5.2 Veränderungen der Gebäude und anderer baulicher Anlagen
	5.3 Erlöschen des Bestandsschutzes

	6. Beseitigung von Gebäuden, baulichen Anlagen
	6.1 Baustopp und unverzügliche Beseitigung
	6.2 Beseitigung, wenn Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden
	6.3 Beseitigung spätestens bei Unterpächterwechsel
	6.4 Übertragung an nachfolgenden Unterpächter

	7. Schlussbestimmungen
	7.1 Nachweispflicht
	7.2 Haftung
	7.3 Bauordnungen der Kleingärtnervereine
	7.4 Einbeziehung der Bauordnung in Unterpachtverträge
	7.5 Inkrafttreten dieser Ordnung und der Anlagen zu dieser Ordnung

	8. ANLAGEN
	Anlage A  Klimagerechte Umgestaltung von Kleingartenanlagen und Kleingärten
	Anlage B: Zuständigkeiten bei Antragstellung, Bauanzeige sowie Bauzustimmung
	Anlage C.1  Merkblatt für den Vorstand zum Umgang mit Elektroenergie
	Anlage C.2  Merkblatt für den Unterpächter „Elektroenergie im Kleingarten“
	Anlage C.3.1 Merkblatt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage - Kleingartenanlage
	Anlage C.3.2 Merkblatt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage - Kleingarten
	Anlage C.4  Antrag zur Errichtung einer Photovoltaikanlage
	Anlage D.1  Anzeige für Bauvorhaben auf Gemeinschaftsflächen
	Anlage D.2  Merkblatt zur Errichtung einer Regenwasserzisterne
	Anlage D.3 Antrag zur Errichtung einer Regenwasserzisterne
	Anlage D.4  Merkblatt wasserrechtliche Genehmigung für bauliche Anlagen im Kleingarten
	Anlage D.5 Merkblatt zur Errichtung eines Gartenbrunnens
	Anlage D.6  Antrag zur Errichtung eines Gartenbrunnens
	Anlage E  Merkblatt für Bauanträge und Bauanzeigen an den Kleingärtnerverein
	Anlage E.1   Antrag zur Errichtung/Veränderung einer Gartenlaube, Überdachung/ganzjähriger Pavillon, Terrasse, Gewächshaus
	Anlage E.2   Anzeige zur Errichtung baulicher Kleinanlagen
	Anlage F  Erläuterungen
	Merkblatt Versiegelung
	Photovoltaik Beispiel 1 Solarmodule 2 Wechselrichter 3 Speicher mit Direktabnahme


